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3. Satzung zur Änderung der Gebührenordnung  
der Fachhochschule Potsdam 

 
Am 15.02.2006 verabschiedete der Senat der 
Fachhochschule Potsdam nachfolgende Ände-
rungssatzung. Auf der Grundlage des Senats-
beschlusses und der Genehmigung durch das 
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und 
Bildung des Landes Brandenburg vom 
02.11.2007 erlässt der Rektor der Fachhoch-
schule Potsdam nachfolgende Satzung. 
 
 

Artikel 1 
 
Die Gebührensatzung der Fachhochschule 
Potsdam vom 31.01.1996 in der Fassung vom 
12.10.2004 wird wie folgt geändert. 
 
(1) Der bisherige Absatz 2 der Anlage zu § 11 

der Gebührensatzung wird ersetzt und hat 
jetzt folgenden Wortlaut: 

 
(2) Gebühren bei der Belegung von Modulen 

lt. Ergänzung zur Zulassungs- und Prü-
fungsordnung: 
1. Die Höhe der Teilnahmegebühr rich-

tet sich nach der Dauer des jeweiligen 
Moduls, für das der/die Teilnehmer/in 
sich angemeldet hat und beträgt 360 
Euro pro Unterrichtswoche. 

2. Für die Teilnahme an den Abschluss-
prüfungen wird eine Prüfungsgebühr 
in der Höhe von 300 Euro erhoben. 

3. Im Falle des Nichtbestehens und der 
Wiederholung der Prüfungen werden 
zusätzliche Gebühren in Höhe von 
200 Euro für die schriftliche Ab-
schlussprüfung und 100 Euro für die 
mündliche Abschlussprüfung erho-
ben. 

 
(2) Die Absätze 3 und 4 der Anlage zu § 11 der 
Gebührensatzung werden neu eingefügt und 
haben folgenden Wortlaut: 
 

(3) Gebühren für sonstige Veranstaltungen 
des IID werden nach Maßgabe der §§ 11 
und 12 der Gebührensatzung der Fach-
hochschule Potsdam erhoben. 

(4) Die Änderungen des Absatzes (2) und 
der neu eingefügte Absatz (3) treten 
nach Veröffentlichung in den Amtli-
chen Bekanntmachungen der FHP 
rückwirkend zum 01.01.2006 in Kraft. 

 

Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Ver-
öffentlichung in den Amtlichen Bekannt-
machungen der Fachhochschule Potsdam in 
Kraft. 
 
 
gez. Prof. Dr.-Ing. Johannes Vielhaber 
Rektor 
 
Potsdam, den 17.04.2008 


